
 
 

                                                   Wien, 25.01.2010  

  
Offene Wiener Landesmeisterschaft 2010 

 für Frauen  
 Veranstalter:  Judo Landesverband Wien 

SSoonnnnttaagg,,  2211..  FFeebbrruuaarr  22001100  
  

Kurt-Kucera-Rundhalle   
1100 Wien Jura Soyfergasse 3 

 
 

Auto: Tangente – Abfahrt Favoriten – Am Verteilerkreis Ausfahrt Oberlaa/ Per Albin Hansson- Siedlung,  
 bei der ersten Ampel links – die fünfte Gasse auf der rechten Seite ist die Jura Soyfergasse 

Öffentlich: Straßenbahnlinie 67 bis zur Station "Per-Albin-Hanson-Siedlung Ost" 
 
 

Teilnahmeberechtigt: 
  Alle Frauen, sofern sie bei der Abwaage einen Judopass mit Strichcode und JM 2010 und der Jahrgang 

1994 zusätzlich ein gültiges Sporttauglichkeitsattest vorweisen können .  
 

 
 Frauen 

Jahrgänge: 1994 und älter  
Gewichtsklassen - 48, - 52, - 57, - 63, - 70, - 78, +78 kg 
Kampfzeit: 5 Min.   
Eintreffen und Abwaage       13:30 – 14:00 Uhr 
Auslosung nach Ende der Abwaage 
Beginn der Kämpfe nach der Auslosung 

 

 
Jüngere Jahrgänge sind nicht startberechtigt ! 

 
  

Nennung/Nenngeld: Vornennung über JAMA bis 18.02.2010, 24h! 
 Das Nenngeld beträgt € 12,-- / Starterin. 

              Bei Nachnennung nach dem 18.02.2010, doppelte Startgebühr! 
 

Austragungsmodus: Unter 2 Starter – keine Austragung; 2-5 Starter Meisterschaftssystem;  
 ab 6 Startern Viergruppen- System (doppelte Hoffnungsrunde).  

Bewertung nach den Wettkampfregeln der IJF/ÖJV. 
 
            Kampfrichter: Werden vom KR-Referenten nominiert.  
 
            Wettkampfleitung: LV-Wien 
 

Proteste: Können beim Wettkampfleiter gegen Erlag von 120,-- € eingebracht  
werden. 

 
Auszeichnungen: Die bestplatzierten Wienerinnen sind Landesmeisterinnen 2010.  

              Platzierte werden prämiert. 
 



Arzt:               Wird vom Veranstalter gestellt 
 

Kosten/Haftung: Jeder Starter trägt seine Kosten selbst.  
  Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. 

 
Buffet:   LV Wien 
 

 
 

Die Wettkampfleitung behält sich im Bedarfsfall Änderungen aus sportlichen Gründen vor. 
 

*Die Mitnahme von Getränken und Speisen in die Sporthalle ist verboten. 
*Die Sporthalle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. 

*Bitte beachten Sie auch das Rauchverbot in der Vorhalle! 
*Auflagen des Hallenvermieters (Stadt Wien) 

 
 

 
       
        Gerhard Reiterer                                                                                              Ernst Raser 
         Sportdirektor                                                                                                   Juniorinnen /AK 
 
 
 
 
 

                
 


